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Frage: Ich bin Heilpraktikerin in Hamburg und behandle 
auch einige verbeamtete Lehrer. Nun habe ich erfahren, 
dass Beamte in Hamburg seit Anfang August statt einer in-
dividuellen Beihilfe eine pauschale Beihilfe beantragen 
können. Wie funktioniert das? Hat das Auswirkungen auf 
die Erstattung meiner Leistungen als Heilpraktikerin 
durch die Beihilfe?  

Anonym

Antwort: 
Sehr geehrte Kollegin,
pauschale Beihilfe bedeutet, dass Beamte in Hamburg – 
und ausschließlich dort – einen 50-Prozent-Zuschuss er-
halten, wenn sie sich gesetzlich krankenversichern. Der 
Beihilfe-Betrag liegt etwa in Höhe der üblichen Arbeitge-
berbeiträge für die Krankenversicherung. 

Die schlechte Nachricht für uns Heilpraktiker: Bei der 
pauschalen Beihilfe hat der Beamte keinen Anspruch 
mehr auf die Erstattung von Heilpraktikerleistungen. Für 
Sie als Heilpraktikerin bedeutet das, dass Ihre Behandlun-
gen nur dann weiterhin teilweise oder ganz erstattet wer-
den, wenn Ihre verbeamteten Patienten eine Zusatzversi-
cherung wählen, die Heilpraktikerleistungen inkludiert. 
Ansonsten müssten sie Ihre Leistungen komplett aus der 

eigenen Tasche honorieren. Sollte einer Ihrer verbeamte-
ten Patienten Sie also nach Ihrer Meinung zur pauschalen 
Beihilfe fragen, wäre bezogen auf die Erstattung von Heil-
praktikerleistungen ganz klar davon abzuraten.

Ich habe bei der Verbraucherzentrale Hamburg e.V. an-
gerufen, um eine Einschätzung über die pauschale Beihil-
fe zu erhalten. Man scheint – das verwundert mich – dort 
viel von diesem neuen Modell zu halten. Die Argumenta-
tion: Vor allem ältere Patienten würden davon profitie-
ren, da sie keine Rechnungen mehr an die Beihilfe und die 
Privatversicherung senden müssen und dadurch weniger 
Aufwände hätten. Ich habe jedoch die Erfahrung gemacht, 
dass dies auch für ältere Patienten kein Problem ist, da sie 
an diese Abläufe gewöhnt sind, sie fast wie im Schlaf be-
herrschen. Und die Vorteile als Privatpatient halte ich ge-
rade im Alter, wenn die schlimmen Krankheiten drohen, 
für einen nicht zu unterschätzenden Vorteil. Doch hat der 
Beamte die pauschale Beihilfe einmal gewählt, gibt es 
kein Zurück mehr. Die Entscheidung ist unwiderruflich. 
Das ist ein ganz klarer Nachteil. ▪

HP Siegfried Kämper, Gelsenkirchen

Dieser Artikel ist online zu finden: 
http://dx.doi.org/10.1055/a-0638-5506

Wissen auch Sie manchmal nicht, an wen Sie sich mit einem kniffligen fachli-
chen oder organisatorischen Problem wenden können? Wir laden Sie ein, 
uns Ihre Frage zu schreiben oder zu mailen (DHZ-Redaktion@thieme.de).  

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass in dieser Rubrik ausschließlich allge-
meine therapeutische Fragestellungen  diskutiert werden. Fragen zu konkre-

ten Fällen können wir leider nicht beantworten.

Wie wirkt sich die pauschale Beihilfe auf die 
Erstattung von Heilpraktikerleistungen aus?

NeyAthos®Nr.43 D7 Zusammensetzung: 1 Amp. (2 ml) enthält: Arzneilich wirksamer Bestandteil: [Extractum lyophilisatum ex articul. lysat. bovis fetal. (40 %) et cartilago lysat. bovis fetal. (40 %) et synovia lysat. bovis fetal. (20 %)] Dil. D7 aquos. (HAB, V. 5b) 20 mg. Sonstige Bestandteile: Natrium-
chlorid 18,10 mg, Wasser für Injektionszwecke 1961,90 mg. Anwendungsgebiete: Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen. 
Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegen Eiweißbestandteile vom Rind. Das Arzneimittel darf bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem arzneilich wirksamen Bestandteil, bei fortschreitenden systemischen Erkrankungen wie Tuberkulose und Sarcoidose, bösartigen 
Tumorerkrankungen, schweren Erkrankungen des Immunsystems wie Immunreaktionen auf körpereigenes Gewebe (Autoimmunerkrankungen : z. B. Kollagenosen, Multiple Sklerose) und Abwehrschwäche (Immundefizienz: z. B. HIV‑Infektion; AIDS; Immunsuppression: z. B. Zytostatische Therapie; 
Organ‑ o. Knochenmarkstransplantation in der Vorgeschichte ), Systemerkrankungen der weißen Blutkörperchen (z. B.: Agranulozytose und Leukämien ), Neigung zu allergischen Reaktionen [Nesselsucht, allergische Hauterkrankungen (Atopische Dermatitis ), Asthma] nicht angewendet werden. Bei 
Kinderwunsch o. Schwangerschaft und in der Stillzeit darf das Arzneimittel nicht angewendet werden. Nebenwirkungen: In Ausnahmefällen kann es bei allergisch disponierten oder vorsensibilisierten Patienten unter der vorgeschlagenen Dosierung zu Übelkeit, Pulsbeschleunigung, Beklemmungsgefühl 
oder Exanthem kommen. Diese sind durch Antiallergika (Antihistaminika), gegebenenfalls Glucocorticoide, beherrschbar. Bei lokalen Reizerscheinungen sind entzündungshemmende Externa anzuwenden. Hinweis: Bei der Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sich die vorhandenen 
Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.Herstellung 
und Vertrieb: vitOrgan Arzneimittel GmbH, Brunnwiesenstraße 21, 73760 Ostfildern

Gelenkbeschwerden?
Homöopathische Regeneration 
der Zellfunktionen mit der 
Biomolekularen vitOrgan-Therapie

www.vitorgan.de
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